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STALLBAU:  Für Pferdehalter ist das Bauen kompliziert

Praxisprobleme beim Pferdestallbau
Die Pferdehaltung zählt 
nicht zur Sicherstellung 
der Ernährungssicherheit 
in der Schweiz. Deshalb 
ist das Bauen ausserhalb 
von Bauzonen herausfor-
dernd, und es sollte eine 
Beratungsstelle beigezogen 
werden.

JÜRG WEBER*

In der Land-
w i r t s c h a f t s -
zone dürfen im 
Grundsatz nur 
die betriebs-
no twend i gen 
Bauten für die 
Landwirtschaft 

erstellt werden. Eine Kernauf-
gabe der Landwirtschaft ist die 
Sicherstellung der Ernährungs-
sicherheit durch eine entspre-
chende Nutzung und Bewirt-
schaftung des Kulturlandes. 
Dazu zählt die Pferdehaltung in 
der Regel nicht. Die baulichen 
Möglichkeiten für die Pferdehal-
tung ausserhalb der Bauzonen 
sind daher als Spezialfall sehr 
stark reglementiert.

Merkblätter erstellt

Was in der Landwirtschaftszo-
ne bewilligt werden kann, ist im 
Bundesgesetz über die Raumpla-
nung vom 22. Juni 1979 (RPG) 
in Verbindung mit der Raumpla-
nungsverordnung vom 28. Juni 
2000 (RPV) schweizweit einheit-
lich geregelt. Diese Bestimmun-
gen wurden mehrmals geändert. 
Die letzte RPG-Revision wur-
de am 29. September 2023 be-
schlossen, die Inkraftsetzung zu-
sammen mit der Anpassung der 
Verordnung ist aber noch ausste-
hend. An den Grundsatzregelun-
gen für die Pferdehaltung ändert 
sich wenig. Zurzeit kann weiter-
hin auf die «Wegleitung Pferd und 
Raumplanung Version 2015» des 
Bundesamtes für Raumplanung 
hingewiesen werden, welche bei 
den meisten kantonalen Behör-
den aufgeschaltet ist.

Neu geregelt wird die Kompe-
tenz der Kantone, vereinzelt zu-
sätzliche Einschränkungen (Art. 
27a RPG) festlegen zu können. 
Zudem verändern sich die Rand-

bedingungen bei der Schaffung 
von Spezialzonen auf Stufe Nut-
zungsplanung. Was bleibt, ist, 
dass die baulichen Möglichkei-
ten für ein bestehendes landwirt-
schaftliches Gewerbe, für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb 
unterhalb der Gewerbegrenze 
sowie für die hobbymässige Pfer-
dehaltung sehr unterschiedlich 
sind und dass für diese Katego-
rien separate Gesetzesartikel be-
stehen und bestehen bleiben.

Für die Unterscheidung der 
Kategorien und für die übersicht-
liche Darstellung von detaillier-
ten Massen, welche sich ergän-
zend aus der Tier- und aus der 
Umweltschutzgesetzgebung so-
wie aus dem raumplanerischen 
kantonalen Ermessensspielraum 
ergeben, haben die meisten Kan-
tone ergänzende Merkblätter für 
die Pferdehaltung erstellt.

Wenns ein Gewerbe ist

Neue Bauten und Anlagen für 
die Pferdehaltung sind bestehen-
den landwirtschaftlichen Gewer-

ben vorbehalten. Die maximal 
mögliche Pferdezahl wird durch 
die verlangte, überwiegend be-
triebseigene Futtergrundlage und 
durch die vorhandenen Weide-
flächen bestimmt.

In der Regel werden mit einem 
Bedarfsnachweis nicht nur die für 
die tiergerechte Haltung notwen-
digen Aussenanlagen (Allwetter-
ausläufe) zugelassen, sondern 
auch Round-Pens und Reitplätze 
bis max. 800 m². Können die Aus-
laufplätze z. B. aus topografischen 
Gründen nicht direkt von den 
Stallungen her zugänglich erstellt 
werden, muss der neue Platz auch 
als Allwetterauslaufplatz benutzt 
werden können.

Die Bauten und Anlagen müs-
sen sich immer gut in die Land-
schaft einfügen, und am kon-
kreten Standort dürfen keine 
überwiegenden Interessen (z. B. 
Schutzzone, Schutzverordnung, 
Gewässerraum, Waldabstand) 
entgegenstehen.

Reithallen oder überdachte 
Reitplätze sind in der Landwirt-

schaftszone nicht zonenkonform 
und müssen immer in einer Bau- 
oder in einer Spezialzone erstellt 
werden.

Wenns kein Gewerbe ist

Diese Betriebe können die 
Pferdehaltung nur in bestehen-
den Gebäuden einrichten und 
lediglich die notwendigen er-
gänzenden Aussenanlagen neu 
erstellen. Die Pensionspferdehal-
tung ist hingegen erlaubt. Häufig 
wird ergänzend auch zusätzlich 
ein Betriebskonzept gefordert, 
oder neue Aussenanlagen wer-
den nur mit einer Spezialzone 
bewilligt.

Hobbymässige Haltung

Für die hobbymässige Pfer-
dehaltung können je nach Pra-
xis der Kantone meist maximal 
vier Pferde in bestehenden Ge-
bäuden gehalten werden (Um-
nutzung nach Art. 24e RPG). 
Voraussetzung ist, dass der 
Pferdehalter im nahegelegenen 
Wohnhaus wohnt und seine 

eigenen Pferde betreut. Pen-
sionshaltung ist nicht zulässig. 
Allwetterausläufe müssen in der 
Regel direkt angrenzen. Reit-
plätze und weitere Einrichtun-
gen für die Nutzung der Pferde 
sind nicht möglich.

Praxisprobleme

Die Praxis betrifft heute meist 
Situationen, welche baulich und 
betrieblich mehrfach verändert 
wurden. Nicht nur Bauherren, 
sondern auch die Behörden sind 
häufig überfordert, da die Politik 
die in der Vergangenheit ent-
standenen, kaum noch lösbaren 
Kombinationen nicht im Auge 
hatte. Es gilt somit, frühzeitig mit 
einem fachkundigen Berater zu 
prüfen, ob eine klare Ausgangs-
lage besteht und unter welchem 
rechtlichen Titel eine Planung 
für bauliche Veränderungen an-
gegangen werden kann. 

*Der Autor ist Architekt HTL und Raum-
planungsexperte bei Agriexpert. Bei Fra-
gen rund um die Pferdehaltung hilft Agri-
expert gerne weiter: 056 462 52 71.

Pferdehalter unter der Gewerbegrenze können nur in bestehenden Gebäuden Pferdeställe errichten. (Bild: Theresia Nobs)

Mit Gesetzessicherheit zur Bewilligung 
Als Gewerbe gibt es einige 
Privilegien in Bezug auf 
den Pferdestallbau. Für 
solche, die es nicht sind, 
gibt es aber Hürden.

SERAINA PÜNTER

Iris Bachmann ist Leiterin der 
Agroscope-Forschungsgruppe 
Equiden am SNG in Avenches. 
Die Expertin für Stallbauan-
gelegenheiten sieht als Haupt-
problem beim Pferdestallbau 
vor allem die verschiedenen 
Inte res sen von Tierschutz, 
Raumplanung und Gewässer-
schutz.  Als Nichtgewerbe sind 
die baulichen Massnahmen 
stark eingeschränkt.

Chance ab 0.8 SAK 

Die Berechnung der Stan-
dardarbeitskräfte wurde im Jahr 
2014 aufgrund der zunehmen-
den Mechanisierung der Betrie-
be angepasst. Als Folge dessen 
wurden auch die Standardar-
beitskraft(SAK)-Faktoren für die 
Pferdehaltung verändert. Neu 
eingeführt wurde im Jahr 2016 
aber eine bislang noch eher sel-
ten genutzte Möglichkeit. Ver-
fügt ein Betrieb über mindestens 
0,8 SAK, so kann er sich pro 

10 000 Franken Rohleistung aus 
landwirtschaftsnahen Tätigkei-
ten 0,05 SAK anrechnen lassen. 
Im Gesamten ist dies aber auf 
maximal 0,4 SAK begrenzt. Dies 
ist auch in der Pensionspferde-
haltung, nicht aber in der Zucht 
möglich. Betriebseigene Pferde 
werden somit benachteiligt be-
handelt, da es sich nicht um eine 
Dienstleistung handelt. 

Nicht jeder spielt mit

Eine durch Bachmann betreu-
te Hafl-Semesterarbeit von Nina 
van Hemert aus dem Jahr 2021 
ergab dabei, dass die Meinung 
der kantonalen Behörden trotz 
der bundesrechtlich eindeutigen 

Situation je nach Kanton unter-
schiedlich ist. So würden einige 
davon in einem erstaunlichen 
Mass auf einem Ermessensspiel-
raum bei der Bewilligung der 
SAK-Zuschläge beharren, ob-
wohl ihnen dieser gemäss dem 
Bundesamt für Landwirtschaft 
agrarrechtlich nicht zusteht. Ef-
fektiv erhielten bis ins Jahr 2021 
nur 7 von 21 befragten Kanto-
nen Gesuche, welche nur die 
Kantone Uri und Schaffhausen 
bewilligten. Dies, obwohl der 
Gesetzgeber keinen Ermessens-
spielraum für den Vollzug des 
Art. 2a Abs. 7 VBB zulässt. Die 
Regelung gilt aber nicht nur 
für Pensionspferdehaltung. So 

können auch andere landwirt-
schaftsnahe Tätigkeiten ange-
rechnet werden.

Auslaufforschung

Erreicht man die Gewerbe-
grenze, so stehen die Erfolgs-
chancen unter Berücksichtigung 
der örtlichen Auflagen und Be-
dingungen für ein Projekt gut. 
Ein Dorn im Auge sind den 
Behörden jedoch die immer be-
liebteren Paddock-Trails. Durch 
lange Laufwege sollen sich die 
Pferde dabei besonders in Fäl-
len von Pensionsställen, wo 
regelmässig Rangkämpfe durch 
Wechsel der Pferde nahezu un-
vermeidbar sind, aus dem Weg 
gehen können. Die Problematik 
ist dabei einerseits das Schwei-
zer Platzproblem mit steigen-
dem Verlust von Kulturland, ins-
besondere Fruchtfolgeflächen, 
und zum anderen auch, dass 
die Tiere durch die begrenzte 
Vegetationszeit während der 
Wintermonate ohne Befestigung 
im Matsch stehen. Hier hat 
auch Agroscope angesetzt und 
forscht auf einer eigens dafür 
angelegten Anlage im Kanton 
Freiburg am Zusammenhang 
der Bodenbefestigung und an 
der Bodengesundheit unterhalb 

der Trails. Das Projekt läuft erst 
seit einem Jahr. Nach der Bepro-
bung von 17 schon länger beste-
henden Paddock-Trails konnte 
jedoch bereits gezeigt werden, 
dass die Bodenqualität im Sinn 
einer geringeren Bodenverdich-
tung durch die Befestigung mit 
Bodengittern unterstützt wird. 
Bewilligungen dafür zu bekom-
men, sei sehr schwierig. Bach-
mann empfiehlt,  die Trails nach 
dem Konzentrationsprinzip 
möglichst kompakt zu planen. 
So könnte beispielsweise ein 
Reitplatz mit einem Laufweg 
umrandet werden oder auch 
Teile um den Hof herum. Positiv 
seien dabei auch immer die Inte-
gration von Hecken oder sonsti-
gen Biodiversitätsmassnahmen. 

Einen Schritt voraus sein

Als allgemeinen Tipp für künf-
tige Stallbesitzer rät Bachmann, 
sich bereits im Vorfeld gut über 
die geltenden Gesetzgebungen 
zu informieren und Anträge ge-
nau zu begründen. Es komme 
oft vor, dass Projekte beim ers-
ten Antrag abgelehnt würden. 
Hier gelte es dann, so schnell 
wie möglich Einsprache zu er-
heben und nicht bis zum letzten 
Tag der Frist zu warten. 

Lange Laufwege sind bei Pferden beliebt, bei den Behörden 
weniger. (Bild: Anja Tschannen)

Deutsche Betriebe 
werden grösser
Im Jahr 2023 wurden rund 16,6 
Millionen Hektaren Land in 
Deutschland landwirtschaftlich 
genutzt. Im Gegensatz zur An-
zahl der Betriebe ist die land-
wirtschaftlich genutzte Fläche 
konstant geblieben: Seit 2000 ist 
sie lediglich um 3 % gesunken. 
Daher ist die durchschnittlich 
pro Betrieb bewirtschaftete Flä-
che gestiegen. So bewirtschaftete 
ein landwirtschaftlicher Betrieb 
2023 im Durchschnitt etwa 65 
Hektaren. Im Jahr 2000 waren 
es noch rund 37 Hektaren. Die 
durchschnittlich bewirtschaftete 
Fläche pro Betrieb ist also um 
rund 75 % gestiegen. Unterteilt 
in Grössenklassen nach ihrer be-
wirtschafteten Fläche, zeigt sich 
eine weitere interessante Ent-
wicklung: Die Anzahl der kleine-
ren Betriebe unter 100 Hektaren 
ist im Vergleich der Jahre 2023 
und 2010 deutlich gesunken, 
während die Zahl der grösse-
ren Betriebe über 100 Hektaren 
leicht gestiegen ist. Es gibt jedoch 
eine Ausnahme: Die Anzahl der 
Betriebe mit über 1000 Hektaren 
ist ebenfalls leicht zurückgegan-
gen. Etwa 15 % der Betriebe sind 
grösser als 100 Hektaren. Diese 
Betriebe bewirtschaften jedoch 
63 % der gesamten Fläche. pd/tst

AGRISANO

Arbeitsunfähig-
keit melden
Eine Taggeldversicherung 
ist für Selbstständige in 
der Landwirtschaft nötig. 
Jeder kann einmal längere 
Zeit krank sein. 

PETER FLUDER*

Wenn man aufgrund eines Un-
falls arbeitsunfähig wird,  kommt 
die Taggeldversicherung zum 
Zug. Sie schützt vor den Fol-
gen einer Arbeitsunfähigkeit bei 
Krankheit, Unfall oder Mutter-
schaft. Die Agrisano bietet ihre 
Taggeldversicherung Agri-revenu 
ausschliesslich Personen an, die 
in der Landwirtschaft tätig sind.

Bei der Taggeldversicherung 
ist zu beachten, dass eine Melde-
pflicht besteht. Wer Agri-revenu-
versichert ist und arbeitsunfähig 
wird, muss dies innerhalb von 
zehn Tagen nach Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit der Agrisano 
melden. Wird man innert 365 
Tagen mehrmals arbeitsunfähig, 
werden zusammenhängende 
Krankheits- oder Unfalltage von 
mehr als acht Tagen zusammen-
gezählt. Unter Umständen er-
reicht man dadurch die vertrag-
lich vereinbarte Wartefrist. Bei 
massiv verspäteter Schadenmel-
dung übernimmt die Agrisano 
die Leistungen erst ab Eingang 
des Arztzeugnisses. 

Voraussetzung für die Zah-
lung von Taggeldern ist eine 
effektiv bestehende Arbeitsun-
fähigkeit von mindestens 50 
Prozent, die vom behandeln-
den Arzt oder Chiropraktiker 
bescheinigt sein muss. Einen 
Taggeldanspruch kann man 
über das Formular «Taggeld-
meldung» direkt im Agrisano-
Kundenportal einreichen, oder 
man lädt sich das Formular auf 
der Agrisano-Internetseite unter 
«Services/Melden und ändern» 
herunter.

Nach erfolgter Gesundheits-
prüfung ist ein Beitritt zu Agri-
revenu jederzeit auf den Ersten 
eines Monats möglich. Bei Fragen 
geben Ihnen die landwirtschaftli-
chen Versicherungsberatungsstel-
len, die den kantonalen Bauern-
verbänden angegliedert sind, oder 
der Beratungsdienst der Agrisano 
in Brugg gerne Auskunft.

*Der Autor arbeitet bei der Agrisano.


